
Hausordnung 
1. Bis auf die wenigen Geräte in der Verwaltung ist jegliche 

Elektronik auf dem Gelände des Klosters untersagt 

2. Jegliche Art von Drogen, die nicht von dem Kloster zur 
Verfügung gestellt werden dürfen nicht genommen werden und 

müssen sofort einem Verwaltungsmitglied  

3. Ab 22:00 Uhr herrscht im Umkreis von 150 Metern um alle 
Arten von Wohnhäusern absolute Nachtruhe 

4. Ohne Erlaubnis eines Vorstandsmitglieds ist das Verlassen 
des Geländes untersagt(Ausnahme Besuch beim Gerber) 

5. Jedem Mitglied des Klosters wird eine Aufgabe zugewiesen, 
die es mit bestem Wissen und Gewissen erfüllen muss um zum 

Gemeinwohl beizutragen. 

6. Dem Gebetsplan ist Folge zu leisten es sei denn es wurde eine 
Ausnahme ausgesprochen. 

7. Jeder Novize bekommt eine Woche Orientierungsphase, in der 
er andere Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützt. 


